
Sauber Heizen für Alle 
Förderprogramm Oberösterreich

Wie hoch wird gefördert?
Gefördert werden 100 % der förderbaren Kosten (75 % bei "Einschleifregelung") bis zu folgenden  

Kostenobergrenzen (inkl. Mwst.):

 ■ Nah- oder Fernwärme     19.750 €
 ■ Pellets- und Hackschnitzelheizung    25.100 €
 ■ Scheitholzheizung      20.850 €
 ■ Luft/Wasser Wärmepumpe     17.750 €
 ■ Erdwärme/Wasser bzw. Wasser/Wasser Wärmepumpe 26.050 €

Registrierung und Antragstellung VOR Umsetzung des Projektes!

Weitere Informationen und Details:
 ■ www.sauber-heizen.at (Registrierung)

 ■ OÖ Energiesparverband  
Landstraße 45, 4020 Linz  

Tel: 0732-7720-14380, office@esv.or.at, www.energiesparverband.at

Wer wird gefördert?
 ■ Haushalte mit geringem Einkommen,
 ■ die Gebäude-EigentümerInnen (Ein-/Zweifamilienhaus oder Reihenhaus) sind
 ■ mit Hauptwohnsitz am Projektstandort

Nachweise: 
 ■ Bestätigungen über Bezug der Sozialhilfe, OÖ Heizkostenzuschuss 2021/22, GIS-Befreiung
 ■ sonst gesonderte Berechnung des Haushaltseinkommens

Netto-Einkommensgrenze  
(12-mal)   

Netto-Einkommengrenze  
"Einschleifregelung"  (12-mal)

Einpersonenhaushalt 1.454 € 1.694 €

für jede weitere erwachsene Person zusätzlich 727 € 847 €

für jedes Kind unter 14 Jahren zusätzlich 436 € 508 €

Beispiel: 2 Personen 2.181 € 2.541 €

Beispiel: 1 Person + 1 Kind unter 14 Jahren 1.890 € 2.202 €

Einkommensgrenzen  

ZVR 171568947, Angaben ohne Gewähr

Bis zu 100 % Förderung beim Tausch einer fossilen gegen eine neue klimafreundliche Heizung für  
einkommensschwache Gebäude-EigentümerInnen mit Hauptwohnsitz am Projektstandort

Was wird gefördert?

Ersatz einer fossilen Heizung
 ■ Öl
 ■ Gas
 ■ Kohle/Koks-Allesbrenner 
 ■ strombetriebene Nacht- oder  

Direktspeicheröfen 

neue klimafreundliche Heizung
 ■ Anschluss an Nah- oder Fernwärme
 ■ Holzzentralheizung (z.B. Pelletsheizung)
 ■ Wärmepumpe

durch 


